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1 Einleitung 
 
1.1 Anlass und Aufgabenstellung 
 
Im Rahmen der Planung einer Kita inkl. der Anlage einer Parkplatzfläche wurde eine 
artenschutzrechtliche Prüfung eines Abrissgebäudes (Container) inkl. umgebender 
Flächen im Hinblick auf die Artengruppen Vögel und Fledermäuse beauftragt.  
 
1.2 Untersuchungsgebiet 
 
Das Plangebiet inkl. Abrissgebäudes befindet sich in Radbruch am südl. Ende der 
Straße „Op’n Donnerloh“ (Abb. 1).  
 
Abb. 1: Untersuchtes Plangebiet (rot), 1 Parkplatzfläche, 2 Abrissgebäude (Container), 
3 Hecke 
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Abb. 2: Blick auf die Planfläche von Westen. Im Vordergrund zukünftige Parkplatzfläche 
im Hintergrund Gebäudecontainer.  

 
 
Abb. 3: Mit Holz verkleidete Gebäudecontainer.  

 
 
Abb. 4: Von Hecken eingerahmte Spielflächen. Blick von Osten. 
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1.3 Rechtliche Grundlagen 
 
Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen ergeben sich aus dem 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie direkt aus den europäischen Richtlinien 
92/43/EWG (FFH-Richtlinie) und 2009/147/EG (Vogelschutzrichtlinie). Im 
Bundesnaturschutzgesetz wird zwischen den „besonders“ und den „streng“ geschützten 
Arten unterschieden.  
 
Der § 44 BNatSchG umfasst folgende Verbotstatbestände für besonders und streng 
geschützte wild lebende Tiere und Pflanzen (Zugriffsverbote):  
 

• Tötung oder Verletzung von Individuen (§ 44 Abs. 1 Nr.1) 
• Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen auswirken 

(§44 Abs. 1 Nr. 2) 
• Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§44 Abs. 1 Nr. 3) sowie  
• Beschädigung/Zerstörung von Pflanzen/Pflanzenstandorten (§44 Abs. 1 Nr. 4) 

 
Einschränkungen der Zugriffsverbote sind in § 44 Abs. 5 BNatSchG geregelt.  
§44 Abs. 5 trifft in den Sätzen 2 bis 5 Gültigkeitsregeln der Zugriffsverbote für zulässige 
Eingriffe nach § 15 BNatSchG (Eingriffsregelung) sowie für zulässige Vorhaben nach 
dem Baugesetzbuch.  
Eine Verletzung des Schädigungsverbotes der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild 
lebenden Tiere der besonders geschützten Arten (in § 44 Abs.1 Nr. 3 genannt) tritt 
jedoch dann nicht ein, wenn die ökologische Funktion  der vom Eingriff betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird 
(siehe §44 Abs. 5, Satz 2). Dies gilt auch für damit verbundene, unvermeidbare 
Beeinträchtigungen der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten im 
Hinblick auf das Tötungs-/Verletzungsverbot nach §44 Abs.1 Nr.1.  
 
Sollte das Vorhaben einen der o.g. Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG erfüllen, 
so darf es nur zugelassen werden, wenn die Ausnahmevoraussetzungen gemäß §45 
Abs. 7 kumulativ vorliegen. Zu den Ausnahmevoraussetzungen zählen.:  

• Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses und 
• Fehlen einer zumutbaren Alternative und 
• Keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der regionalen Populationen (bei 

FFH-Anhang-IV-Arten: EHZ = günstig) 
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2 Untersuchungsmethode 
 
Die artenschutzrechtliche Prüfung basiert auf einer Potentialanalyse und einer Vor-Ort-
Begehung am 20.09.2022. Es bestand Zugang zu allen relevanten Gebäudeteilen. Das 
Gebäude wurde von außen und innen untersucht.  
 
Im Rahmen der Begehung wurden für die betreffenden Artengruppen relevante 
Strukturen erfasst.  
 
Routinemäßig erfolgte auch ein Abgleich des Gebietes mit den Daten der Umweltkarten 
Niedersachsen (http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten) im Hinblick 
auf Schutzgebiete und wertvolle Bereiche (Biotoptypen, Fauna, Brut- und Gastvögel).  
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3 Ergebnisse und Bewertung 
 
3.1 Umweltdaten 
 
Der Abgleich mit den Umweltkarten-Niedersachsen ergab keine Hinweise auf besonders 
wertvolle Bereiche oder Arten im Plangebiet.  
 
3.2 Fledermäuse 
 
Alle heimischen Fledermausarten sind streng geschützt (§§).  
 
Im Plangebiet befindet sich kein Baumbestand, der Fledermäusen 
Quartiermöglichkeiten bieten würde.  
 
Hinweise auf eine Nutzung des Gebäudes (Abb. 3 u. 5) durch Fledermäuse (Kot, 
Urinspuren oder Nahrungsreste) konnten nicht festgestellt werden. Winterquartiere 
werden aufgrund fehlender Keller ausgeschlossen.  
Das Gebäude besteht aus mehreren miteinander verbundenen Metallcontainern, die 
teilweise mit einer einlagigen Holzhülle verkleidet sind. Geeignete Zugänge für Tiere der 
betrachteten Artengruppen zu Wandzwischenräumen und zu Hohlräumen der 
Dachabdeckung konnten nicht festgestellt werden (Abb. 5). Wenn Zugänge vorhanden 
sind, ist anzunehmen, dass die Hohlräume aus Nischen zwischen Metall und Holz 
bestehen. Den Kontakt zu Metall meiden Fledermäuse aus Gründen der 
Thermoregulation. Eine Nutzung des Gebäudes durch Fledermäuse ist daher nicht zu 
erwarten.  
 
Abb. 5: Holzfassade der Metallcontainer  
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Die Heckenstrukturen im Plangebiet bestehen aus heimischen Gehölzen 
unterschiedlicher Arten. Eine bedeutende Leitstruktur stellen sie aufgrund der isolierten 
Lage und der U-Form nicht dar. Hecken haben durch die an sie gebundenen 
Insektenarten eine Bedeutung als Nahrungshabitat für Fledermäuse. Nahrungs- und 
Jagdhabitate unterliegen den Bestimmungen des § 44 (1) BNatSchG nur, wenn sie eine 
essenzielle Voraussetzung für die Funktion einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte sind 
(GELLERMANN, 2003). Aufgrund der Lage und des relativ geringen Umfangs kann 
diese Bedeutung der Hecke im Plangebiet für die Artengruppe der Fledermäuse nicht 
hergestellt werden. Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
Umfeld des Plangebietes bleibt aus Sicht des Gutachters im räumlichen 
Zusammenhang erhalten; funktionserhaltende Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) zum 
Erhalt der lokalen Population sind aus Sicht des Gutachters nicht erforderlich.  
Es wird jedoch empfohlen, den Verlust von Hecken durch Nachpflanzungen von gleicher 
Länge zu kompensieren, um dem schleichenden Verlust wertgebender Kleinstrukturen 
entgegenzuwirken.  
 
 
3.3 Vögel  
 
Gebäude 
Wie in 3.2 beschrieben, besteht kein Zugang zum Inneren des Gebäudes oder zu 
Hohlräumen der Gebäudehülle. Am Gebälk der Vorbauten konnten jedoch zwei 
Vogelnester festgestellt werden. Derartige Nischen werden von Drosselvögeln wie der 
Amsel oder anderen Nischen- oder Halbhöhlenbrütern genutzt (Abb. 6).  
 
Abb. 6: Vorbauten mit Gebälk und Vogelnest 

 
 
Weitere Hinweise einer Nutzung durch Vögel im oder am Gebäude konnten nicht 
festgestellt werden. Als CEF-Maßnahmen für die Artengruppe der Vögel werden daher 
4 Kästen für Halbhöhlenbrüter bilanziert, die im geeigneten Umfeld anzubringen sind.  
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Hecke 
Die Heckenstrukturen im Plangebiet bestehen aus heimischen Gehölzen 
unterschiedlicher Arten. Derartige Hecken bieten verschiedenen Vogelarten 
Brutmöglichkeiten und Nahrungshabitate. Aufgrund der Lage und der bestehenden 
Störungsintensität durch Spielplatz und Verkehrsraum sind jedoch keine 
Brutvorkommen „streng geschützter Vogelarten“ oder Arten der Roten Listen (NLWKN, 
2022) zu erwarten.   
 
Für erwartbare  „besonders geschützte Vogelarten“ (NLWKN, 2022) ist durch die 
Eingriffe im Plangebiet  keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Populationen zu erwarten. Geeignete Habitate für die betroffenen Arten sind im Umfeld 
vorhanden. Damit bleibt in diesem Zusammenhang die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt.  
 
Es wird jedoch empfohlen, den Verlust von Hecken durch Nachpflanzungen von gleicher 
Länge zu kompensieren, um dem schleichenden Verlust wertgebender Kleinstrukturen 
entgegenzuwirken.  
 
Freifläche / Parkplatzfläche 
 
Die Freifläche, die als Parkplatzfläche vorgesehen ist, besteht aus intensiv genutztem 
Grünland. Als potentielle Brutvögel sind sogenannte Offenlandbrüter wie Feldlerche und 
Rebhuhn zu betrachten. Aus Sicht des Gutachters ist die Freifläche für diese Arten 
aufgrund der Strukturen, der unmittelbaren Nähe zur viel befahrenen und begangenen 
Straße und der fast unmittelbar angrenzenden Gehölzkulisse im Süden (Abb. 1) 
auszuschließen. Dieses gilt auch für die nördlich und unmittelbar westlich angrenzenden 
Bereiche, so dass eine negative artenschutzrechtliche Auswirkung der Bebauung im 
Hinblick auf die angrenzenden Flächen, aus Sicht des Gutachters, nicht zu erwarten ist.  
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4 Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 
 
Schonende Bauausführung 

• Vermeidung von baubedingten Beeinträchtigungen (Tötung, Verletzung, Störung) 
von Individuen 

• Möglichst Schutz und Erhalt der Vegetation (Bäume, Gehölze, Unterwuchs), 
Rodung und Fällung von Gehölzen nur im unbedingt notwendigen Umfang. 

• Klare Abgrenzung von Baufeldern; während der Brutzeit (1.März bis 30.Juni) keine 
Ausdehnung des Baufeldes bzw. temporärer Zufahrtswege über das Plangebiet 
hinaus.  

• Beeinträchtigungen und Beschädigung des Vegetationsbestandes außerhalb des 
Baufeldes sind zu unterlassen  

• Zu erhaltende Bäume und Vegetationsbestände sind durch ausreichende 
Schutzmaßnahmen gemäß den Regelwerken vor Bauschädigung zu schützen 
(Krone, Stamm und Wurzelbereich) 
 

Bauzeitenregelung 
Alle Arbeiten an Gehölzen (Fällung/Rodung/Beseitigung) haben zum allgemeinen 
Schutz von Brutvögeln entsprechend der gesetzlichen Regelungen des §39 (5) 1. 
BNatSchG in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28./29. Februar stattzufinden.  
 
Zur Vermeidung der Tötung oder Verletzung von Individuen (§ 44 Abs. 1 Nr.1) ist die 
o.g. Regelung auch auf den Abriss bzw. die Demontage des Gebäudes anzuwenden.  
 
 
5 Ergebnis der artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 Abs. 1 und 5 
BNatSchG 
 
Die artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter der 
Berücksichtigung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen (Bauzeitenregelung) 
sowie der notwendigen CEF-Maßnahmen: 
 

- Fachgerechtes Anbringen von 4 Kästen für Halbhöhlenbrüter im geeigneten 
Umfeld 
 

für keine betrachtete Art eine erhebliche Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes der 
lokalen Population zu erwarten ist.  
 
Unter den genannten Voraussetzungen werden keine Zugriffsverbote nach § 44 (1) 
BNatSchG berührt.  
 
Die verbindliche Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens aus artenschutzrechtlicher 
Sicht obliegt der Genehmigungsbehörde.  
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